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Die gerichtliche Kontrolle der Kompetenzordnung der Européischen
Union im Lichte aktueller Entwicklungen

Von Marcel Gernert, Kéln™

Der Europdischen Union wurden in den Vertrdgen fiir eine effektive Erreichung
ihrer Ziele Kompetenzen tibertragen. Ihr Vorgehen steht dabei jedoch stets in
einem Spannungsfeld mit den Zustindigkeiten der Mitgliedstaaten, die bedacht
sind, ihre eigenen Kompetenzen nicht zu weit einzuschrdinken bzw. an die EU
abzugeben. Der Abgrenzung der Kompetenzen der Europdischen Union von den-
Jjenigen ihrer Mitgliedstaaten kommt fiir eine erfolgreiche europdische Integration
daher eine wesentliche Bedeutung zu. Fiir die konsequente Einhaltung dieser
Kompetenzordnung ist eine wirksame gerichtliche Kontrolle essentiell, die in dem
vorliegenden Beitrag schwerpunktmdfig betrachtet wird. Dabei wird auf den
EuGH ebenso eingegangen wie auf die ultra-vires-Kontrolle des BVerfG und sein
neuestes PSPP-Urteil, das das Kompetenzgefiige der EU aufs Neue in seinen
Grundsdtzen in Frage stellt.

I. Kompetenzordnung der Européischen Union
1. Kompetenzen der Européischen Union

a) Kompetenzbegriindung
aa) Ubertragung von Kompetenzen durch die Mitgliedstaaten auf die EU

Damit die Européische Union iiberhaupt tétig werden kann, miissen ihr entspre-
chend dem zentralen Prinzip der begrenzten Einzelermichtigung, das in Art. 5
Abs. 1 S.1 und Abs.2 S. 1 EUV ausdriicklich niedergelegt ist, von den Mitglied-
staaten, von welchen sie ihre Hoheitsgewalt ableitet, Kompetenzen iibertragen
werden. Mangels allgemeinem Kompetenzkatalog erfolgt diese Ubertragung in
verschiedenen konkreten Kompetenznormen, die die EU in einem bestimmten
Sachbereich zu einem Tatigwerden auf eine bestimmte Weise erméchtigen. Dane-
ben ist die in Art. 352 AEUV geregelte (subsididre)! Kompetenzerganzungsklau-
sel zu nennen, die als allgemeine und dynamische Erméchtigung unter bestimm-
ten Umstidnden planwidrige Diskrepanzen zwischen Vertragszielen und Befugnis-
sen iiberwinden kann? und unterhalb der Schwelle der Vertragsidnderung die Fort-

* Der Verfasser, Europajurist (Univ. Wiirzburg), ist Doktorand bei Prof. Dr. Dr. h.c. Heinz-Peter Mansel am
Institut fiir internationales und ausléndisches Privatrecht der Universitdt zu KoéIn. Der vorliegende Text wurde
im Rahmen eines Aufbaustudiums (LL.M. Eur.) an der Universitit Wiirzburg verfasst.

1 M. Schréder, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Hrsg.), Europdisches Unionsrecht, 7. Auflage 2015,
Art. 352 AEUV, Rn. 14.

2 M. Schréder, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 352 AEUV, Rn. 9.
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entwicklung des Unionsrechts ermdglicht.? SchlieBlich ist auf die ungeschriebe-
nen Zustdndigkeiten der EU kraft Sachzusammenhangs hinzuweisen, die sich
nach der Lehre inhdrenter Zusténdigkeiten (,,implied powers*) ergeben kénnen.*

Erst die konkrete Rechtsgrundlage komplettiert die vertikale Kompetenzvertei-
lung, indem sie durch das anzuwendende Rechtsetzungsverfahren die zustidndigen
Organe und die diesen offenstehenden Rechtsakte bestimmt.> So wird die vertika-
le Kompetenzverteilung zwischen EU und Mitgliedstaaten durch die horizontale
Kompetenzverteilung zwischen den Organen der Union erginzt (sog. Organkom-
petenz), die bei Ausiibung ihrer Befugnisse selbst ebenfalls an das Prinzip der be-
grenzten Einzelermichtigung gebunden sind, indem sie nur in dem Rahmen han-
deln diirfen, der ihnen vertraglich {ibertragen wurde (Art. 13 Abs.2 S. 1 EUV).
Bereits dadurch wird deutlich, dass die Wahl der (richtigen) Rechtsgrundlage im
Rahmen der horizontalen Kompetenzverteilung® eine entscheidende Rolle spielt.”

bb) Kategorisierung der Zustdndigkeitsbereiche

Die Kompetenzen der EU werden in den Art. 2 ff. AEUV verschiedenen Katego-
rien zugeordnet, die die Reichweite der Ubertragung bestimmen. Entsprechend
dem oben Gesagten ist die Nennung in den Art. 3 bis 6 AEUV allein zwar nicht
zustindigkeitsbegriindend,® sie bringt aber andere bedeutende rechtliche Konse-
quenzen mit sich: Zum einen wird damit die Geltung tragender Grundsitze wie
der Kompetenzausiibungsregeln festgelegt, insbesondere fiir das noch zu betrach-

3 Hinsichtlich des Prinzips der begrenzten Einzelermichtigung sieht das BVerfG in seinem Lissabon-Urteil in
Art. 352 AEUV eine Kompetenz-Kompetenz begriindet, die es ermdgliche, die Vertragsgrundlagen der Europé-
ischen Union substantiell zu éndern; vgl. BVerfG, Urteil v. 30.6.2009 — 2 BVE 2/08 (u.a.), BVerfGE 123, 267,
328 — Lissabon. Angesichts dieser Gefahr eines unkontrollierten Kompetenzverlust der Mitgliedstaaten, der
nicht in den européischen Vertrigen angelegt sei, fordert es daher eine besondere Absicherung des deutschen
Abstimmungsverhaltens im Rat, das nur dann eine Anwendung des Art. 352 AEUV stiitzen darf, wenn Bundes-
tag und -rat zuvor zugestimmt haben; siche hierzu und zur Klausel des Art. 352 AEUV insgesamt D. Winkler,
Vergangenheit und Zukunft der Flexibilitdtsklausel im Spannungsfeld von unionalem Integrations- und mit-
gliedstaatlichem Souverénititsanspruch — Eine Analyse von Artikel 352 AEUV unter dem Eindruck des
BVerfG-Urteils zu ,,Lissabon®, EuR 2011, S. 384 ff.

4 Siehe dazu EuGH, Rs. 8/55 (Fédéchar), ECLI:EU:C:1956:11, Slg. 1956, 297; N. G. Foster, EU law — Direc-
tions, 7. Auflage 2020, S. 77 ff.; F. Jiirgens, Die Kompetenzabgrenzung zwischen der Européischen Union und
den Mitgliedstaaten, 2010, S. 174 ff.; D. Kiekebusch, Der Grundsatz der begrenzten Einzelerméchtigung, 2017,
S.263 ff.

5 Siehe zum Rechtsetzungsverfahren ausfiihrlich W. Frenz, Handbuch Europarecht, Band 6 — Institutionen und
Politiken, 2011, S. 459 ff.; siehe auch bereits I. Hdrtel, Handbuch Europdische Rechtsetzung, 2006, S. 141 ff.

6 Siehe zum Verhiltnis der EU-Organe untereinander S. Hobe/M. L. Fremuth, Europarecht, 10. Auflage 2020,
S. 103 ff.; siche zum institutionellen Gleichgewicht H. G. Dederer, Zur Gewaltenteilung in der Union: Checks
and Balances, institutionelles Gleichgewicht oder Konfusion?, in: Hofmann/Naumann (Hrsg.), Européische
Demokratie in guter Verfassung?, 2010, S. 89 ff.

7 Siehe dazu I Hdrtel, Die Zustindigkeiten der Union, in: Niedobitek/Blanke (Hrsg.), Europarecht — Grundlagen
und Politiken der Union, 2. Auflage 2020, S. 492 ff.; D. Kiekebusch (Fn. 4), S. 174 ff.

8 GemiB Art. 2 Abs. 6 AEUV ergibt sich der ,,Umfang der Zustdndigkeiten der Union und die Einzelheiten ihrer
Ausiibung [...] aus den Bestimmungen der Vertrdge zu den einzelnen Bereichen®. Siche auch Art.2 Abs. |
und 2 AEUV (,,Ubertragen die Vertrige (...)*), wonach also die Vertréige fiir jeden dieser Regelungsbereiche
eine eigene Rechtsgrundlage enthalten miissen, die den genauen Umfang der jeweiligen Zustindigkeit und die
Einzelheiten ihrer Ausiibung definiert, siche dazu W. Obwexer, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1),
Art. 2 AEUV, Rn. 47, 51; siehe zu den verschiedenen Politikbereichen der EU R. Bieber/A. Epiney/M. Haag,
Die Europdische Union — Europarecht und Politik, 14. Auflage 2021, S. 408 ff.; W. Frenz (Fn.5), S. 547 ff.
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tende Subsidiaritétsprinzip in Art. 5 Abs. 3 EUV, zum anderen wird damit der be-
treffende EU-Akt auch hinsichtlich der zuldssigen Verdringung mitgliedstaatli-
cher Rechtsetzungsbefugnisse eingeordnet.”

In Bereichen der ausschlieBlichen Zustindigkeit werden die Kompetenzen von
den Mitgliedstaaten vollstindig auf die EU iibertragen. Nach Art. 2 Abs. 1 AEUV
kann in diesen Fillen nur die EU ,,gesetzgeberisch titig werden und verbindliche
Rechtsakte erlassen®. Es tritt hier auch ohne entgegenstehendes Sekundirrecht
eine ,,generelle Sperrwirkung“!® ohne verbleibende Handlungsmoglichkeiten fiir
die Mitgliedstaaten ein.

Im Bereich der geteilten Zustindigkeit!! geht die Ubertragung der Rechtsset-
zungsbefugnis weniger weit: Hier diirfen gem. Art. 2 Abs. 2 AEUV zunéchst so-
wohl die Mitgliedstaaten als auch die Union gesetzgeberisch titig werden und
verbindliche Rechtsakte erlassen. Die Mitgliedstaaten sind zur Rechtsetzung aber
nur befugt, sofern und soweit die Union ihre Zustindigkeit nicht wahrgenommen
hat (Art. 2 Abs. 2 S.2 AEUV) oder dies nicht mehr tut (Art. 2 Abs. 2 S. 3 AEUV).
Die geteilte Zustidndigkeit umfasst als Generalklausel all diejenigen Sachbereiche,
die nicht explizit einer anderen Kategorie zugeordnet sind (vgl. auch Art. 4 Abs. 1
AEUV).12

Eine noch geringere Reichweite hat die Ubertragung der Rechtsetzungsbefugnis
im Rahmen der dritten Kategorie der EU-Zustiandigkeiten (Unterstiitzungs- und
Koordinierungszustindigkeiten, Art. 2 Abs. 5 UAbs. 1 AEUV). Hier verbleibt die
Rechtsetzungsbefugnis bei den Mitgliedstaaten;!3 die EU ist daneben ,,parallel®,!4
aber insofern eingeschriankt zustindig,'® als dass die Akte der Union keine Har-
monisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten beinhalten diirfen (Art. 2
Abs. 5 UAbs. 2 AEUV).

b) Kompetenzausiibung

Wurde nach den obigen Ausfithrungen festgestellt, dass die Europdische Union —
da ihr eine entsprechende Kompetenz zugewiesen wurde — grundsétzlich handeln
kann, stellt sich im Rahmen der Kompetenzausiibungsregeln die Frage, ob bzw. —
wenn ja — wie die EU die ihr {ibertragenen Befugnisse ausiiben darf.

9 W. Obwexer, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 2 AEUV, Rn. 47.

10 R. Streinz, in: Streinz/Michl (Hrsg.), EUV/AEUYV, 3. Auflage 2018, Art. 2 AEUV, Rn. 5; siche zur Sperrwir-
kung ausfiihrlich J. Bauerschmidt, Die Sperrwirkung im Europarecht, EuR 2014, S. 277 ff.

11 Siehe zur geteilten Zustindigkeit B. Braams, Die Kompetenzordnung im Vertrag von Lissabon, in: Pernice
(Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon: Reform der EU ohne Verfassung?, 2008, S.21 ff; siche zu Art. 4 AEUV
ausfiihrlich U. Héde, in: Pechstein/Nowak/Hade (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUYV,
2017, Art. 4 AEUV, Rn. 1 ff.

12 W. Obwexer, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 2 AEUV, Rn. 32.

13 M. Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Européischen Union, 71. Erganzungsliefe-
rung 2020, Art. 2 AEUV, Rn. 34.

14 W. Obwexer, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 2 AEUV, Rn. 34.

15 R. Streinz, in: Streinz/Michl (Fn. 10), Art. 2 AEUV, Rn. 12; édhnlich auch C. Calliess, in: Calliess/Ruffert
(Hrsg.), EUV/AEUV — Das Verfassungsrecht der Europdischen Union mit Européischer Grundrechtecharta:
Kommentar, 5. Auflage 2016, Art. 2 AEUV, Rn. 25.
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aa) Subsidiarititsprinzip

Nach der grundsitzlichen Kompetenzfrage ist das die konkrete Kompetenzaus-
iibung begrenzende Subsidiarititsprinzip nach Art. 5 Abs. 3 EUV zu priifen. Da-
bei geht es darum, ob die Union im konkreten Fall von der ihr zustehenden Kom-
petenz auch Gebrauch machen darf.

In Bezug auf das vorgesehene Negativkriterium geht es demnach primér um die
Frage einer ,,Uberforderung® der Mitgliedstaaten,!6 wobei nicht nur ihre zentrale,
sondern explizit auch ihre regionale und lokale Ebene in den Blick zu nehmen
sind. Daneben muss im Rahmen des Positivkriteriums die betreffende Maflnahme
auf europdischer Ebene ,,besser erreicht werden konnen. Bei dieser Beurteilung
ist der zusitzliche Integrationsgewinn und der mitgliedstaatliche Kompetenzver-
lust wertend zu vergleichen und nur bei einem eindeutiger ,,Mehrwert™ des Han-
delns der Union das Subsidiarititsprinzip gewahrt.!”

Das EU-Subsidiarititsprotokoll!8 stellt auBerdem in seinem Art. 5 Leitlinien auf,
nach denen zu bestimmen ist, ob die genannten Voraussetzungen erfiillt sind.!?
Demnach ist insbesondere die Feststellung, dass ein Ziel besser auf Unionsebene
erreicht werden kann, auf qualitative und, soweit moglich, auch auf quantitative
Kriterien zu stiitzen.

bb) Verhdltnismdfigkeitsprinzip

SchlieBlich unterliegt jede Kompetenzausiibung der EU — also auch diejenige im
Rahmen der ausschlieBlichen Zustindigkeiten — dem VerhiltnismaBigkeitsprinzip
(Art. 5 Abs. 4 EUV).20 Hier ist die Frage nach Art, Umfang und Inhalt der zuléssi-
gen Mallnahmen zu beantworten. Das ,.erforderliche Mafi* umfasst dabei alle drei
Stufen der VerhiltnisméBigkeit:2! Das heiBt zunichst muss die MaBnahme {iber-
haupt geeignet sein, das angestrebte Ziel?? zu erreichen, wobei hier ein weitge-
hender Einschdtzungsspielraum besteht und nur offensichtlich ungeeignete Mal-
nahmen aufgehoben werden konnen. Das Gebot der Erforderlichkeit verlangt,
dass unter mehreren zur Verfiigung stehenden geeigneten Maflnahmen diejenige
zu wihlen ist, die ,,inhaltlich wie formal* den Handlungsspielraum der Mitglied-
staaten am wenigsten einschrinkt.23 SchlieBlich wird ein ,,angemessenes Verhalt-

16 C. Calliess, Staatsrecht III — Beziige zum V6lker- und Europarecht, 3. Auflage 2020, § 7 Rn. 59.

17 C. Calliess (Fn. 16), § 7 Rn. 59; siehe zum materiellen Inhalt des Positivkriteriums /. Hértel (Fn. 7), S. 502.

18 Protokoll (Nr.2) iiber die Anwendung der Grundsitze der Subsidiaritit und der VerhdltnismédBigkeit vom
13. Dezember 2007, Abl. EU 2007 C 306/150.

19 Siehe etwa EuGH, Rs. C-176/09 (Luxemburg/Parlament und Rat), ECLI:EU:C:2011:290, Slg. 2011, 1-03727,
Rn. 76.

20 Siehe etwa EuGH, verb. Rs. C-453/03, C-11/04, C-12/04 und C-194/04 (ABNA u.a.), ECLI:EU:C:2005:471,
Slg. 2005, 1-10423, Rn. 68, der das Prinzip bereits vor seiner Normierung anerkannt hat. Vgl. dazu auch V.
Trstenjak/E. Beysen, Das Prinzip der VerhiltnisméBigkeit in der Unionsrechtsordnung, EuR 2012, S. 265.

21 8. Kadelbach, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 5 EUV, Rn. 49 m.w.N.

22 Gemeint ist das Ziel der konkreten Mafinahme, nicht eines Unionsziels aus Art. 3 EUV insgesamt, vgl. S. Ka-
delbach, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 5 EUV, Rn. 51.

23 S. Kadelbach, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 5 EUV, Rn. 52.
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nis zu dem angestrebten Ziel* gefordert (Art. 5 Abs. 4 UAbs. 2 EUV i.V.m. Art. 5
EU-Subsidiarititsprotokoll).

Die genannten Anforderungen bestimmen folglich, wie die Europdische Union
tatig werden darf, wenn sie eine ausschlieBliche Kompetenz oder eine andere
Kompetenz, die im Einklang mit dem Subsidiaritétsprinzip steht, ausiibt.>* Das
betrifft auch das Tatigwerden ihrer Organe bei Wahrnehmung ihrer Organkompe-
tenz.?

2. Kompetenzen der Mitgliedstaaten

a) Verbleibende Kompetenzen in Abgrenzung zur EU

All diejenigen Kompetenzen, die der Européischen Union nicht {ibertragen wer-
den, verbleiben bei den Mitgliedstaaten. Dies ergibt sich bereits aus der Rechtsna-
tur der EU sowie aus volkerrechtlichen Prinzipien, ist aber noch einmal ausdriick-
lich in Art. 4, 5 Abs.2 EUV geregelt. Ist ein bestimmter Bereich im Zusammen-
hang mit der EU nicht genannt, so sind dafiir weiter die Mitgliedstaaten zustéin-
dig.26

In den verschiedenen Kategorien der Zustidndigkeiten der Europdischen Union
bleibt die (Rest-)Zustindigkeit der Mitgliedstaaten in unterschiedlichem Mal} den
Mitgliedstaaten erhalten. Dabei héngt die Auslibungsmoglichkeit verbleibender
Kompetenzen zuweilen von einem Handeln der EU ab. Im Rahmen der aus-
schlieBlichen Zusténdigkeit der Union besteht bis auf die beiden Ausnahmen des
Art.2 Abs. 1 Halbs. 2 AEUV? eine generelle Sperrwirkung fiir die Mitgliedstaa-
ten. Bei einer zwischen EU und Mitgliedstaaten geteilten Zusténdigkeit bleiben
auch die Mitgliedstaaten konkurrierend zusténdig,?® allerdings nur soweit und so-
lange nicht die Union von ihrer Zustindigkeit Gebrauch gemacht hat.2° Bei Un-
terstiitzungs- und Koordinierungszustindigkeiten der EU bleiben die Mitglied-

24 Als weitere Kompetenzausiibungsregel konnte Art. 4 Abs.2 S.1 AEUV gesehen werden, wonach die Union
die jeweilige nationale Identitit der Mitgliedstaaten achtet; siche dazu 4. Haratsch, Nationale Identitdt aus
europarechtlicher Sicht, EuR 2016, S. 131, 140.

25 Siehe fiir einen Uberblick iiber die Kompetenzverteilung auBerdem S. Hobe/M. L. Fremuth (Fn. 6), S. 62 ff.

26 Eine ausdriickliche Kategorie ausschlieBlicher Zusténdigkeiten der Mitgliedstaaten gibt es dagegen nicht, was
aufgrund des eben genannten Grundsatzes und anderen Problemen, die dadurch geschaffen wiirden, aber auch
keinen Mehrwert hétte, siche dazu 7. Eilmansberger, Vertikale Kompetenzverteilung zwischen der Union und
den Mitgliedstaaten, in: Hummer/Obwexer (Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon, 2009, S. 198.

27 Siehe zur Erméchtigung (Alt. 1) W. Obwexer, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art.2 AEUV,
Rn.19; S. C. Pelka, in: Becker/Hatje/Schoo/Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 4. Auflage 2019, Art. 2
AEUYV, Rn. 10; Richterrechtlich anerkannt ist dagegen in engen Grenzen und Voraussetzungen auch die Be-
fugnis der Mitgliedstaaten, als ,,Sachwalter des gemeinsamen Interesses titig zu werden, siche dazu EuGH,
Rs. 804/79 (Kommission/Vereinigtes Konigreich), ECLI:EU:C:1981:93, Slg. 1981, 1045, 1045, Rn. 30.

28 W. Obwexer, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 2 AEUV, Rn. 31, 37.

29 Die Ausiibung der Zustdndigkeit der Union durch den Erlass eines Sekundirrechtsakts erstreckt sich nach
dem Protokoll (Nr.25) iiber die Ausiibung der geteilten Zustandigkeit vom 13. Dezember 2007 (ABIl. EU
2007 C 306/158) ,,nur auf die durch den entsprechenden Rechtsakt [...] geregelten Elemente und nicht auf
den gesamten Bereich®; siche zum Vorgehen zur Feststellung der Restzustindigkeit der Mitgliedstaaten W,
Obwexer, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 2 AEUV, Rn. 25; S. C. Pelka, in: Becker/Hatje/
Schoo/Schwarze (Fn. 27), Art. 2 AEUV, Rn. 14.
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staaten fiir die Rechtsetzung zustéindig; Mafinahmen der EU fiithren auch zu kei-
ner Sperrwirkung fiir die Mitgliedstaaten in dem Sinne, als dass sie dann nicht
mehr titig werden diirften.30

b) Auswirkungen der Kompetenzordnung der Europdischen Union auf die
Mitgliedstaaten

Unabhéngig von dieser Kompetenzabgrenzung zwischen Europdischer Union und
ihren Mitgliedstaaten sind auch die Auswirkungen der Kompetenzordnung auf die
innerstaatlichen Angelegenheiten der Mitgliedstaaten nicht unerheblich.

Hier sind einerseits die Folgen fiir die Kompetenzverteilung innerhalb der Mit-
gliedstaaten zu erwéhnen, die national sowohl zu einer betrachtlichen Kompe-
tenzverlagerung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative fiihrten als auch
— sofern der Mitgliedstaat foderativ organisiert ist — ihre vertikale Kompetenzord-
nung zwischen Gesamt- und Gliedstaat betrafen.3!

Andererseits sind im Rahmen der Kompetenzordnung der EU auch Wirkungen
auf die (,,ausschlieBliche” im Sinne von nicht auf die EU iibertragene) mitglied-
staatliche Ausiibung von Kompetenzen zu erkennen. Dabei geht es also nicht
um die eigentliche Abgrenzung der vertikalen Kompetenzverteilung, sondern um
Beschriankungen der Zustiandigkeiten der Mitgliedstaaten durch materielles EU-
Recht.3? In diesem Zusammenhang ist vor allem an die Negativintegration durch
die primérrechtlichen Grundfreiheiten zu denken, die in ihren Anwendungsberei-
chen einen Rechtfertigungsdruck fiir die Mitgliedstaaten zur Folge haben.?3 Das
primédre Unionsrecht setzt den Kompetenzen der Mitgliedstaaten Grenzen,3* die
durch eine immer grof3ziigigere und erweiterte Auslegung des Anwendungsbe-
reichs durch den EuGH zunehmend weiter werden.33

II. Gerichtliche Kontrolle der Kompetenzordnung

Im Folgenden wird aufgezeigt, welcher Kontrolle die Einhaltung dieser Kompe-
tenzordnung unterliegt. Dabei geht es vorliegend ausschlielich um Akte der

30 W. Obwexer, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 2 AEUV, Rn. 36.

31 Siehe hierzu ausfiihrlich R. Streinz, Auswirkungen der Kompetenzverteilung zwischen Union und Mitglied-
staaten auf die Kompetenzordnung in den Mitgliedstaaten, in: Gamper/BuBljager/Karlhofer/Pallaver/Obwexer
(Hrsg.), Foderale Kompetenzverteilung in Europa, 2016, S. 666 ff., 679 ff.; siche auch W. Obwexer, Kompe-
tenzverteilung in der Europdischen Union, in: Gamper/Bufjager/Karlhofer/Pallaver/Obwexer (Fn. 31), S. 840;
W. Frenz, Handbuch Europarecht, Band 5 — Wirkungen und Rechtsschutz, 2010, S. 35 ff.

32 Siehe zum Spannungsverhéltnis mit dem Prinzip der begrenzten Einzelerméchtigung D. Kiekebusch (Fn. 4),
S.302 ff.

33 H.-P. Folz, Die Kompetenzverteilung zwischen der Européischen Union und ihren Mitgliedstaaten, in: Fasten-
rath/Nowak (Hrsg.), Der Lissabonner Reformvertrag — Anderungsimpulse in einzelnen Rechts- und Politikbe-
reichen, 2009, S. 73.

34 H.-P. Folz (Fn.33),S.73.

35 Siehe zur extensiven Auslegung durch den EuGH W. Obwexer, Kontrolle und Interpretation der Kompetenz-
verteilung in der EU, in: Gamper/BuBjager/Karlhofer/Pallaver/Obwexer (Fn.31), S. 721 ff.; D. Kiekebusch
(Fn. 4), S. 293 ff.
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Union, das heiit ob sich diese innerhalb der ihr zugewiesenen Kompetenz hal-
ten.3® Im Folgenden wird zunéchst die gerichtliche Kontrolle durch den EuGH
aufgezeigt, bevor im Anschluss auf nationale Gerichte, namentlich das BVerfG,
eingegangen wird.?’

1. EuGH

a) Zustindigkeit

Dem Gerichtshof der Europédischen Union obliegt nach Art. 19 Abs. 1 EUV die
Sicherung der Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Ver-
trige. Diese Aufgabe umfasst folglich auch die Kontrolle der primérrechtlich ver-
ankerten Kompetenzordnung,3® also einerseits die abschlieBende Auslegung der
einschlagigen Kompetenznormen (Auslegungsmonopol) sowie die ausschlieB3li-
che Entscheidung iiber die Giiltigkeit darauf gestiitzter Sekundérrechtsakte (Ver-
werfungsmonopol).3?

Ein spezielles Verfahren fiir die Kontrolle der Kompetenzordnung gibt es nicht.
Vielmehr hat diese im Rahmen der in den Vertrdgen (allgemein) geregelten Ver-
fahrensarten zu erfolgen, von welchen insbesondere die Nichtigkeitsklage nach
Art. 263 AEUV von Bedeutung ist. Danach kann ein Akt der EU wegen Unzu-
standigkeit gerligt werden, wobei auch die Mitgliedstaaten aktivlegitimiert sind.
Dies gilt sowohl hinsichtlich der Rechtsgrundlage als konkrete Kompetenznorm
an sich, das heif3t ob iiberhaupt gehandelt werden konnte, als auch der Ausiibung
der Kompetenzen im Einzelnen. Mitgliedstaatliches Handeln dagegen steht {iber
das Vertragsverletzungsverfahren (Art. 258 AEUV) unter Aufsicht des Gerichts-
hofs.40 SchlieBlich kénnen Kompetenzfragen auch im Vorabentscheidungsverfah-
ren (Art. 267 AEUV) gestellt werden.*! Wegen des oben bereits angesprochenen
Verwerfungsmonopols des EuGH darf ein nationales Gericht nicht selbst sekun-
dédres Unionsrecht flir ungiiltig erkldren, wobei die Giiltigkeit des Akts auch die
Frage nach der Kompetenz der EU umfasst.

36 Da die grundsitzliche Regel ist, dass die Zustdndigkeiten bei den Mitgliedstaaten verbleiben, wiirde eine
richterliche Kontrolle der Einhaltung dieser Zusténdigkeiten ndmlich lediglich dann europarechtlich relevant,
wenn die Mitgliedstaaten im Kompetenzbereich der EU handeln. Dies wird jedoch ebenso ausgeklammert
wie die horizontale Kompetenzverteilung innerhalb der Mitgliedstaaten, da dies Sache nationalen Verfas-
sungsrechts ist.

37 Siehe zur gerichtlichen Kontrolle insgesamt 1. Hdrtel (Fn. 7), S. 464 ff.

38 Siehe auch W. Obwexer (Fn. 35), S. 694.

39 Siehe etwa K.-D. Borchardt, in: Lenz/Borchardt (Hrsg.), EU-Vertrige Kommentar, 6. Auflage 2012, Art. 19
EUV, Rn. 9 ff.

40 Speziell zu diesem Verfahren etwa U. Everling, Die Mitgliedstaaten der Europdischen Union unter der Auf-
sicht von Kommission und Gerichtshof, in: Depenheuer/Heintzen/Jestaedt/Axer (Hrsg.), Staat im Wort — Fest-
schrift fiir Josef Isensee, 2007, S. 773.

41 Vgl. etwa N. Colneric, Der Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften als Kompetenzgericht, EuZW
2002, S. 709, 710 ff.
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Im EU-Subsidiaritétsprotokoll finden sich dariiber hinaus besondere Bestimmun-
gen zur prozeduralen und institutionellen Kontrolle des Subsidiaritéitsprinzips.+?
Noch nicht mit der Sache befasst ist der EuGH bei der sog. Subsidiaritétsriige —
einem ex ante-,,Frithwarnsystem® fiir mogliche Verletzungen des Subsidiaritéts-
prinzips® —, die im Hinblick auf die Kompetenzordnung der EU ein (weiteres)
Kontrollinstrument der Mitgliedstaaten darstellt.** Die eigentliche Subsidiaritats-
klage vor dem EuGH ist eine besondere Form der Nichtigkeitsklage des Art. 263
AEUYV, dessen Mehrwert insbesondere in der Klagemdglichkeit der nationalen
Parlamente liegt, die sich in Deutschland im Einzelnen aus Art. 8 EU-Subsidiari-
tatsprotokoll i.V.m. Art. 23 Abs. 1a GG ergibt.*5

b) Inhaltliche Kontrolle
aa) Priifungsmafstab

Priifungsmalstab fiir Sekundérrechtsakte europdischer Organe oder Einrichtungen
ist das in den Vertrdgen niedergelegte Priméarrecht. Der Europdische Gerichtshof
legt die Vorschriften des Priméarrechts aus, entscheidet also iiber deren Reichweite
und die Erfiillung und Grenzen der darin im Einzelnen festgelegten Tatbestands-
voraussetzungen. Anhand dessen stellt er fest, ob ein Sekundérrechtsakt, der
auf Grundlage der europdischen Vertrige erlassen wurde, mit dem Primérrecht
vereinbar ist.

bb) Kompetenznorm

Bei der richterlichen Nachpriifung der Einhaltung der Kompetenznormen erfolgt
die Kontrolle durch schlichte Auslegung der Kompetenznormen, bei der der
EuGH einerseits priift, ob die richtige Rechtsgrundlage gewéhlt wurde sowie
andererseits, ob deren vertraglich zugestandenen Grenzen eingehalten wurden.

42 Inwieweit auch VerstoBe gegen das Prinzip der begrenzten Einzelerméchtigung und das VerhiltnismaBigkeits-
prinzip im Rahmen einer Subsidiaritdtsklage gepriift und ggf. zur Begriindetheit herangezogen werden kon-
nen, hdngt davon ab, wie weit man das Subsidiarititsprinzip versteht, siche dazu C. Bickenbach, Das Subsi-
diaritétsprinzip in Art. 5 EUV und seine Kontrolle, EuR 2013, S. 523, 534, 542 ff.

43 Vgl. F. Dittgen, Die europapolitische Rolle der nationalen Parlamente nach Lissabon, 2011, S. 49 ff.; F. von
Zezschwitz, Kompetenzausiibungsregeln im EU-Vertrag — Zur Bedeutung des Subsidiaritétsprinzips, S. 3 ff.,
abrufbar unter https://www.infopoint-europa.de/assets/vonZezschwitz-Kompetenzausubungsregeln-EU.pdf
(zuletzt abgerufen am 24.1.2021).

44 Siehe hierzu auch M. Buschmann/B. Daiber, Subsidiaritétsriige und Grundsatz der begrenzten Einzelerméch-
tigung, DOV 2011, S. 504 ff.; K. Pabel, Die Kontrolle des Subsidiarititsprinzips durch die Parlamente der
Mitgliedstaaten, Journal fiir Rechtspolitik 2011, S. 287 ff.; siche zur gesteigerten demokratischen Legitimation
durch die gestérkte Rolle der nationalen Parlamente als Hiiter der Subsidiaritit C. Calliess/K. Dingemann, Die
neue Europiische Union nach dem Vertrag von Lissabon — Ein Uberblick iiber die Reformen unter Beriick-
sichtigung ihrer Implikationen fiir das deutsche Recht, 2010, S. 182 ff.; M. Mayer, Die Europafunktion der
nationalen Parlamente in der Europdischen Union, 2012, S. 121 ff.

45 Siehe dazu ausfiihrlich C. Bickenbach (Fn. 42), S. 523, 532 ff.; R. Uerpmann-Wittzack/A. Edenharter, Subsi-
diaritdtsklage als parlamentarisches Minderheitsrecht?, EuR 2009, S. 313 ff.; weitere Einzelheiten regelt § 12
IntVG.
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Bereits oben wurde angedeutet, dass die Wahl der Rechtsgrundlage als konkrete
Kompetenznorm aufgrund des danach anwendbaren Rechtsetzungsverfahrens und
den danach beteiligten Unionsorganen eine sehr wichtige Rolle spielt und laut
EuGH daher ,,verfassungsrechtliche Bedeutung* hat.*¢ Sie muss deshalb ,,auf ob-
jektive, gerichtlich nachpriifbare Umsténde griinden, wozu das Ziel und der Inhalt
dieses Rechtsakts gehoren*.4” Wird auf die falsche zuriickgegriffen, macht dies
den betreffenden Rechtsakt ungiiltig. Daneben darf bei einer richtig gewéhlten
Rechtsgrundlage der darauf gestiitzte Sekundirrechtsakt inhaltlich nicht {iber die
von der Rechtsgrundlage umfasste Handlungserméchtigung hinausgehen.*8

Jede Bestimmung des Unionsrechts ist nach ihrem Wortlaut unter Beriicksichti-
gung des Zusammenhangs und der Ziele der Regelung auszulegen,*® wobei hier
insbesondere der sog. effet-utile-Grundsatz von Bedeutung ist.>? Dieser Grund-
satz, der seinen Ansatz in Art.4 Abs.3 EUV findet, ist eine besondere Auspra-
gung der teleologischen Interpretation und soll zur (grétmoglichen) praktischen
Wirksamkeit des Unionsrechts fithren.’! Die Auslegung einer Vorschrift hat also
derart zu erfolgen, dass ihr Zweck und ihre Wirkung nach Méglichkeit vollstdn-
dig erreicht wird und einer Kompetenzzuweisungen auch iiber ihren Wortlaut hi-
naus bestmdgliche Geltung zu verschaffen ist. Dariiber hinaus sind nach standiger
Rechtsprechung des EuGH alle Sekundérrechtsakte hinsichtlich des Primérrechts
,,80 weit wie moglich in einer ihre Giiltigkeit nicht in Frage stellenden Weise aus-
zulegen*.52

Tendenziell werden Kompetenznormen vom EuGH folglich sehr weit verstanden,
das Prinzip der begrenzten Einzelermichtigung in der Praxis also durch eine
extensive Auslegung der Kompetenzvorschriften seitens der Unionsorgane wieder
eingeschrinkt.’3 Der EuGH erklért Rechtsakte hinsichtlich Kompetenzfragen der
EU nur duBerst selten fiir ungiiltig.

46 EuGH, Gutachten 2/00 (Protokoll von Cartagena), ECLI:EU:C:2001:664, Slg. 2001, 1-09713, Rn. 5.

47 EuGH, Rs. 45/86 (Kommission/Rat), ECLI:EU:C:1987:163, Slg. 1987, 1493, Rn. 11; Rs. C-300/89 (Titandi-
oxid), ECLI:EU:C:1991:244, Slg. 1991, 1-02867, Rn. 10; Rs. C-130/10 (Parlament/Rat),
ECLIIEU:C:2012:472, Rn.42; Gutachten 2/00 (Protokoll von Cartagena), ECLL:EU:C:2001:664,
Slg. Slg. 2001, 1-09713, Rn. 22; siehe fiir Einzelheiten, wenn zwei Rechtsgrundlagen in Betracht kommen W.
Obwexer (Fn. 35), S. 704.

48 W. Obwexer (Fn. 35), S. 703.

49 So etwa EuGH, Rs. C-656/11 (Vereinigtes Konigreich/Rat), ECLI:EU:C:2014:97, Rn. 64.

50 EuGH, Rs.C-29/99 (Kommission/Rat), ECLI:EU:C:2002:734, Slg.2002, I-11221, Rn.78; Rs.C-115/08
(CEZ), ECLI:EU:C:2009:660, Slg. 2009, I-10265, Rn. 100.

51 Siehe dazu ausfiihrlich M. Potacs, Effet utile als Auslegungsgrundsatz, EuR 2009, S. 465; W. Frenz (Fn. 31),
S. 141 ff.; F. Jiirgens (Fn. 4), S. 200 ff.; D. Kiekebusch (Fn. 4), S. 284 ff.

52 So etwa EuGH, verb. Rs. C-317/13 und C-679/13 (Parlament/Rat), ECLI:EU:C:2015:223, Rn. 49.

53 W. Schroeder, Grundkurs Europarecht, 6. Auflage 2019, S. 116; siche auch F. Jiirgens (Fn. 4), S. 143 ff.
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cc) Kompetenzausiibung
aaa) Subsidiaritditsprinzip

Zwar unterstreicht die ausdriickliche Mdoglichkeit einer Subsidiarititsklage die
Justiziabilitdt des Subsidiaritdtsprinzips,>* allerdings nimmt der Gerichtshof eine
tendenziell zuriickhaltende Kontrolle vor>> und priift das Vorliegen der oben
ausgeflihrten Voraussetzungen nur eingeschrinkt.¢

Im Rahmen der materiellen Priifung iiber die instrumentelle und institutionelle
Uberlegenheit eines Handelns der Union scheint der EuGH von der Effizienz
europdischer Rechtsetzung auf die unzureichende Fihigkeit der Mitgliedstaaten
schlieBen zu wollen,>” es wird also das zweite Kriterium als erstes herangezogen
und bei dessen Vorliegen das erste Kriterium als grundsétzlich erfiillt angese-
hen.’® AuBerdem reiche es aus, wenn der Unionsgesetzgeber bei der Priifung der
Wirkungen des Rechtsakts ,,davon ausgehen durfte”, dass diese auf Unionsebe-
ne besser zu verwirklichen sind.® Im Ubrigen geniige die Verschiedenheit der
nationalen Rechtsvorschriften fiir den Nachweis, dass die Unionsebene zu einer
Regelung besser in der Lage sei.®® Letztlich sollen nur offensichtliche Uberschrei-
tungen durchschlagend sein.®!

All dies trigt dazu bei, dass bislang in keinem Fall ein Sekundérrechtsakt wegen
Verletzung des Subsidiarititsprinzips fir ungiiltig erklart wurde.%2

bbb) Verhdltnismdpigkeitsprinzip

Zur VerhiltnisméBigkeitspriifung zdhlt der Gerichtshof in seinen Entscheidungen
im Grundsatz die drei oben dargestellten Voraussetzungen.®> Im Rahmen der

54 Siehe dazu auch M. Hailbronner, Die Justiziabilitit des Subsidiaritatsprinzips im Lichte der Subsidiaritatspro-
tokolle, in: Pernice (Fn. 11), S. 135 ff.

55 EuGH, Rs.C-377/98 (Niederlande/EP und Rat), ECLI:EU:C:2001:523, Slg.2001, 1-07079, Rn. 30ft;
Rs. C-58/08 (Vodafone u.a.), ECLI:EU:C:2010:321, Slg. 2010, 1-04999, Rn. 72 ff.; ebenso J. Bast, in: Grabitz/
Hilf/Nettesheim (Fn. 13), Art. 5 EUV, Rn. 58 f.

56 W. Obwexer (Fn. 35), S.712.

57 Siehe EuGH, Rs. C-377/98 (Niederlande/EP und Rat), ECLI:EU:C:2001:523, Slg.2001, 1-07079, Rn. 32;
Rs. C-491/01 (The Queen/BAT), ECLI:EU:C:2002:741, Slg. 2002, 1-11453, Rn. 180 ff.; Rs. C-103/01 (Kom-
mission/Deutschland), ECLI:EU:C:2003:301, Slg. 2003, 1-05369, Rn. 47; kritisch hierzu C. Calliess, in: Cal-
liess/Ruffert (Fn. 15), Art. 5 EUV, Rn 35, 68; A. Biondi, Subsidiarity in the Courtroom, in: Biondi/Eeckhout/
Ripley (Hrsg.), EU Law after Lisbon, 2012, S. 213 ff.; siche auch 7. Horsley, Subsidiarity and the European
Court of Justice: missing pieces in the subsidiarity jigsaw?, JCMSt 2012, S. 267 ff.

58 W. Obwexer (Fn. 35), S. 712.

59 Siehe etwa EuGH, Rs. C-508/13 (Estland/Parlament und Rat), ECLI:EU:C:2015:403, Rn. 48.

60 EuGH, Rs. C-491/01 (The Queen/BAT), ECLI:EU:C:2002:741, Slg. 2002, I-11453, Rn. 182 f.

61 Vgl. EuGH, Rs. C-84/94 (Vereinigtes Konigreich/Rat), ECLI:EU:C:1996:431, Slg.

1996, 1-5755, Rn. 58; vgl. auch EuGH, Rs.C-377/98 (Niederlande/EP und Rat), ECLI:EU:C:2001:523,
Slg. 2001, I-7079, Rn. 33.

62 S. Kadelbach, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 5 EUV, Rn. 47.

63 Siehe etwa EuG, Rs. T-390/08 (Bank Melli Iran/Rat), ECLI:EU:C:2011:735, Slg. 2009, 11-3967, Rn. 66; siche
zur Rechtsprechung des EuGH in Bezug auf den VerhiltnisméBigkeitsgrundsatz auch 7. Tridimas, The Gene-
ral Prinicples of EU Law, 2. Auflage 2006, S. 177 ff.; C. D. Classen, Das Prinzip der VerhaltnisméBigkeit im
Spiegel europdischer Rechtsentwicklungen, in: Sachs/Siekmann (Hrsg.), Der grundrechtsgeprigte Verfas-
sungsstaat — Festschrift fiir Klaus Stern zum 80. Geburtstag, 2021, S. 654 ff.; aufierdem J. Schwarze, Dimen-
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gerichtlichen Nachpriifbarkeit dieser Voraussetzungen billigt der Gerichtshof dem
Unionsgesetzgeber bei der Ausiibung der ihm iibertragenen Zustindigkeiten je-
doch wegen komplexer Priifungen und Beurteilungen einen weiten Ermessens-
spielraum zu, wenngleich er verpflichtet sei, seine Entscheidung auf objektive
Kriterien zu stiitzen und eine Folgenabschétzung vorzunehmen.®* Die Kompe-
tenzausiibung konne gerichtlich nur daraufhin tiberpriift werden, ob ein offen-
sichtlicher Irrtum oder ein Ermessensmissbrauch vorliegt,%> oder ob das Organ die
Grenzen seines Ermessens offenkundig tiberschritten hat.®® Im Ergebnis tiberpriift
der EuGH somit nicht, ob die streitige Mallnahme die einzig mdgliche oder die
bestmogliche war, sondern nur, ob sie offensichtlich ungeeignet war.7

Die vom EuGH aufgestellten Kriterien fithren daher nur ausnahmsweise dazu,
dass ein Sekundirrechtsakt wegen VerstoBes gegen den Grundsatz der Verhiltnis-
mafigkeit aufgehoben wird.%8

2. Nationale Gerichte

Aufgrund seiner sehr zuriickhaltenden und groBziigigen Kompetenzkontrolle wird
der Gerichtshof statt einer ernstzunehmenden Kontrollinstanz eher als Motor der
europdischen Integration wahrgenommen,®® der an einer moglichst grofen Zu-
standigkeit der EU interessiert ist und zu einem schleichenden Kompetenzverlusts
der Mitgliedstaaten beitrdgt. Aus dieser Sorge heraus entwickelte sich in einigen
Mitgliedstaaten der Anspruch einer (zusétzlichen) Kontrolle und diesbeziiglichen
Letztentscheidung durch eigene Gerichte. Dies soll am Beispiel des deutschen
Bundesverfassungsgerichts und seines Jurisdiktionskonflikts mit dem EuGH70
aufgezeigt werden, der zuletzt deutlich an Stiarke gewann.

sionen des Rechtsgrundsatzes der VerhéltnismaBigkeit, in: Ipsen/Stiier (Hrsg.), Europa im Wandel — Fest-
schrift fiir Hans-Werner Rengeling zum 70. Geburtstag, 2008, S. 633 ff.; L. Plappert, Der unionsrechtliche
VerhéltnismaBigkeitsvorbehalt, EuR 2020, S. 364 ff.

64 C. Calliess, in: Calliess/Ruffert (Fn. 15), Art. 5 EUV, Rn. 51; sieche dazu EuGH, Rs. C-58/08 (Vodafone u.a.),
ECLI:EU:C:2010:321, Slg. 2010, 1-4999, Rn. 53.

65 Zustimmend U. Everling, Rechtsschutz in der Europdischen Union nach dem Vertrag von Lissabon, EuR-
Beih. 2009, S. 71, 77; kritisch V. Trstenjak/E. Beysen (Fn. 20), S. 265.

66 EuGH, Rs. C-84/94 (Vereinigtes Konigreich/Rat), ECLI:EU:C:1996:431, Slg. 1996, 1-5755, Rn. 55 ff.; Rs.
C-233/94 (Deutschland/EP u. Rat), ECLI:EU:C:1997:231, Slg. 1997, 1-2405, Rn. 54 ff.; siche fiir eine nur
kursorische Plausibilititskontrolle A. Brigola, Der Grundsatz der VerhdltnisméaBigkeit im Geflige der EU-
Grundfreiheiten — Steuerungsinstrument oder Risikofaktor?, EuZW 2017, S. 406, 407 ff.

67 Vgl. etwa EuGH, Rs.C-365/08 (Agrana Zucker), ECLI:EU:C:2010:283, Slg.2010, 1-4341, Rn. 31;
Rs. C-58/08 (Vodafone u.a.), ECLI:EU:C:2010:321, Slg. 2010, I-4999, Rn. 52.

68 EuGH, Rs. C-58/08 (Vodafone u.a.), ECLI:EU:C:2010:321, Slg. 2010, 1-4999, Rn. 54.

69 H.-P. Folz (Fn. 33), S.73; G. Krings, Die Kompetenzkontrolle der EU — einer muss es ja machen, ZRP 2020,
S.160; siche zu diesem Spannungsverhéltnis J. Wieland, Der EuGH im Spannungsverhiltnis zwischen
Rechtsanwendung und Rechtsgestaltung, NJW 2009, S. 1841 ff.; kritisch auch P M. Huber, Die Ultra-vires-
Riige, in: Bouffier/Horn/Poseck/Radtke/Safferling (Hrsg.), Grundgesetz und Europa — Liber Amicorum fiir
Herbert Landau zum Ausscheiden aus dem Bundesverfassungsgericht, 2016, S. 245.

70 Siehe zu diesem Konflikt bereits ausfiihrlich /.-P. Folz, Demokratie und Integration: Der Konflikt zwischen
Bundesverfassungsgericht und Européischem Gerichtshof iiber die Kontrolle der Gemeinschaftskompetenzen
— Zum Spannungsverhiltnis zwischen demokratischer Legitimation und Autonomie supranationaler Rechts-
ordnung, 1999, S. 6 ff.; siche allgemein C. Lutz, Kompetenzkonflikte und Aufgabenverteilung zwischen natio-
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a) Zustindigkeit

Entgegen der europarechtlich ausschlieBlichen Zustindigkeit des Gerichtshofs
in Kompetenzfragen leiten mehrere nationale Verfassungsgerichte,’! darunter
auch das deutsche Bundesverfassungsgericht, aus ihren jeweiligen Verfassungen
(insbesondere der darin verankerten Integrationserméchtigung) die Befugnis ab,
Handlungen der Unionsorgane dahingehend zu priifen, ob sie die Grenzen der
der Union tibertragenen Kompetenzen achten’? oder aber aus ihnen ausbrechen,
um diese Akte ggf. innerstaatlich fiir unwirksam zu erkldren.”? Eine solche sog.
ultra-vires-Kontrolle, deren inhaltliche Anforderungen nachfolgend beschrieben
werden, stellt den Anwendungsvorrang des Unionsrechts unter einen verfassungs-
rechtlichen KompetenzmaBigkeitsvorbehalt’ und damit in Frage.

b) Inhaltliche Kontrolle
aa) Priifungsmafistab

PriifungsmafBstab’ fiir die bundesverfassungsgerichtliche Kontrolle ist zunéchst
das Grundgesetz. Ohne auf Einzelheiten deutschen Verfassungsrechts und die je-
weiligen Begriindetheitsvoraussetzungen der in ihr geregelten Verfahren einzuge-
hen, ist etwa fiir Individualverfassungsbeschwerden’® insbesondere Art. 38 Abs. 1
S. 1 GG relevant,”” der dem Biirger das Recht einrdumt, in freien und gleichen
Wahlen sie betreffende 6ffentliche Gewalt personell und sachlich zu bestimmen.”®

nalen und internationalen Gerichten, 2003, S. 19 ff.; ebenso und zu moglichen Losungen H. Sauer, Jurisdikti-
onskonflikte in Mehrebenensystemen, 2008, S. 157 ff., 345 ff.

71 Neben dem Bundesverfassungsgericht betrifft dies auch die Verfassungsgerichte in Italien, Irland, Dénemark,
Griechenland, Spanien und Frankreich sowie in mehreren mittel- und osteuropéischen Staaten, insbesondere
in Tschechien und Polen, vgl. K. Lenaerts, Kooperation und Spannung im Verhiltnis von EuGH und nationa-
len Verfassungsgerichten, EuR 2015, S. 3, 16.

72 Siehe zur Uberwachung der Integrationsgrenzen durch das BVerfG einfithrend 4. Haratsch/C. Koenig/M.
Pechstein, Europarecht, 12. Auflage 2020, S. 79 ff.; siche zu den Integrationsschranken auch H. Sauer, Staats-
recht 111, 6. Auflage 2020, S. 191 ff.

73 So auch M. Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Fn. 15), Art. I AEUV, Rn. 7.

74  W. Obwexer (Fn. 35), S. 696.

75 Siehe zu Fragen hinsichtlich des PriiffungsmafBstabs des BVerfG auch H. Sauer, Der novellierte Kontrollzu-
griff des Bundesverfassungsgerichts auf das Unionsrecht, EuR 2017, S. 186 ff.

76 Das BVerfG selbst verweist zur Geltendmachung eines ultra-vires-Aktes auf die abstrakte und konkrete Nor-
menkontrolle, den Organstreit, den Bund-Lénder-Streit sowie die Verfassungsbeschwerde, vgl. BVerfG, Urtei-
le v. 30.6.2009 — 2 BVE 2/08 (u.a.), BVerfGE 123, 267, 328 ff.; 354 f. — Lissabon; v. 21.6.2016 — 2 BVR
2728/13 (u.a.), BVerfGE 142, 123, 172ff., 190 ff. — OMT-Programm II; Auch die Schaffung eines eigenen
Verfahrens sei denkbar, siche hierzu H. Sauer, Kompetenz- und Identititskontrolle von Europarecht nach dem
Lissabon-Urteil — Ein neues Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht?, ZRP 2009, S. 195, 197f.; siehe
zu den moglichen angreifbaren Akten Deutscher Bundestag, Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht ge-
gen Finanzhilfen der EU an Griechenland, WD 3 — 090/10, 2010, S. 8, abrufbar unter https://www.bundestag.
de/resource/blob/407302/6a20543e63e3ac1{525a0ca6f6f1d923/wd-3-090-10-pdf-data.pdf (zuletzt abgerufen
am 24.1.2021).

77 Siehe dazu auch bereits Deutscher Bundestag (Fn. 76), S. 5 f.; siehe auch U. Karpenstein/O. Langner, Das Ur-
teil des BVerfG zur Bankenunion: Bis hierher und nicht weiter?, EuZW 2020, S. 270, 272; siehe auch bei C.
Ohler, Das Bundesverfassungsgericht als europdisches Kompetenzgericht — Zum Urteil {iber die Europdische
Bankenunion vom 30.07.2019, ZG 2020, S. 95 ff.

78 BVerfG, Urteil v. 30.6.2009 — 2 BVE 2/08 (u.a.), BVerfGE 123, 267, 340 ff. — Lissabon.
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Bei der eigentlichen Kontrolle kompetenzrechtlicher Fragen europarechtlicher Se-
kundérrechtsakte priift das BVerfG den Unionsakt dann aber am Mafstab der
europdischen Vertrige selbst, denn diese geben den Kompetenzrahmen vor.” Es
geht dabei darum, ob sich die Ausiibung der Kompetenzen im Rahmen der iiber-
tragenen Hoheitsrechte bewegt. Im Folgenden soll der Fokus darauf liegen, wann
das BVerfG inhaltlich von einem ultra-vires-Akt ausgeht, also der Umfang dieser
Priifung dargestellt werden; die Folgen fiir die Erfolgsaussichten einer Klage vor
dem BVerfG, zu denen als eine Voraussetzung ein solcher Akt gehort, sollen hier
auBen vor bleiben.80

bb) Kompetenznorm

Das BVerfG stellte erstmals in seiner Maastricht-Entscheidung®! im Hinblick
auf das verfassungsrechtlich garantierte Demokratieprinzip fest, dass ,,in Zukunft
bei der Auslegung von Befugnisnormen durch [Unionsorgane] zu beachten sein
(wird), dass der Unions-Vertrag grundsétzlich zwischen der Wahrnehmung einer
begrenzt eingerdumten Hoheitsbefugnis und der Vertragsidnderung unterscheidet,
seine Auslegung deshalb in ihrem Ergebnis nicht einer Vertragserweiterung
gleichkommen darf*.82 Wiirden nimlich die vom deutschen Zustimmungsgesetz
umfassten Kompetenzen durch die Union iiberschritten, verfiige diese flir ihr
Handeln {iber keine (hinreichende) demokratische Legitimation.’> Wenn also
solche ,,ausbrechenden” EU-Rechtsakte nicht vom Rechtsanwendungsbefehl des
deutschen Zustimmungsgesetzes gedeckt seien, konnte das BVerfG sie fiir unan-
wendbar erklaren.$*

Prazisierung fand diese im Maastricht-Urteil geschaffene dogmatische Grundlage
im Lissabon-Urteil®> des BVerfG, worin es auch sein Kontrollmonopol fiir die

79 M. Peters, Die Uberpriifung Europiischer Rechtsakte durch das BVerfG — Ein neues Kapitel im Kooperati-
onsverhéltnis zwischen Karlsruhe und Luxemburg durch die PSPP-Entscheidung?, S. 4, abrufbar unter https://
www.infopoint-europa.de/assets/Abschlussaufsatz-Die-Uberprufung-Europaischer-Rechtsakte-durch-das-BV
erfG.pdf (zuletzt abgerufen am 24.1.2021).

80 Siehe hierzu W. Frenz (Fn. 31), S. 1087 ff.; H. Sauer (Fn. 76), S. 195.

81 BVerfG, Urteil v. 12.10.1993 — 2 BvR 2134/92 (u.a.), BVerfGE 89, 155 — Maastricht.

82 BVerfG, Urteil v. 12.10.1993 — 2 BvR 2134/92 (u.a.), BVerfGE 89, 155, Rn. 157 — Maastricht.

83 Vgl. T. Giegerich, Zwischen Europafreundlichkeit und Europaskepsis — Kritischer Uberblick iiber die bundes-
verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zur européischen Integration, ZEuS 2016, S. 3, 23 ff.

84 Siehe dazu M. Ludwigs, Der Ultra-vires-Vorbehalt des BVerfG — Judikative KompetenzanmaBung oder legiti-
mes Korrektiv?, in: Hendler/Ibler/Martinez (Hrsg.), Herausforderungen an die Kompetenzordnung der EU —
Symposium zum 80. Geburtstag von Volkmar Gotz, 2015, S. 30; siehe ausfiihrlich zum Kompetenzkonflikt
iber die Letztentscheidung nach dem Maastricht-Urteil F. C. Mayer, Kompetenziiberschreitung und Letztent-
scheidung — Das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die Letztentscheidung iiber Ultra-vi-
res-Akte in Mehrebenensystemen: Eine rechtsvergleichende Betrachtung von Konflikten zwischen Gerichten
am Beispiel der EU und der USA, 2000, S. 19 ff.; siche auch M. Zuleeg, Die Aufteilung der Hoheitsgewalt
zwischen der Europdischen Union und ihren Mitgliedstaaten aus der Sicht der deutschen Verfassung, Erwei-
terte Fassung des Vortrags am 22. Oktober 1998 an der Humboldt-Universitét Berlin, abrufbar unter http://w
ww.whi-berlin.eu/documents/zuleeg.pdf (zuletzt abgerufen am 24.1.2021).

85 BVerfG, Urteil v. 30.6.2009 — 2 BVE 2/08 (u.a.), BVerfGE 123, 267 — Lissabon; siehe dazu auch N. Beer, Das
Lissabon-Urteil und die Hausaufgaben fiir Berlin, EuZW 2009, S. 593; V. Fiebelkorn/N. Janz, Gotterdimme-
rung II: Verfassungsrechtliche Grenzen der Ubertragung deutscher Hoheitsrechte auf die Europiische Union
nach der Entscheidung des BVerfG zum Vertrag von Lissabon, Vbl 2009, S. 449 ff.; 4. Steinbach, The Lisbon
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ultra-vires-Kontrolle herausstellte. Das BVerfG nehme die Kontrolle jedoch nur
vor, wenn einerseits auf Unionseben kein Rechtsschutz zu erlangen sei,? was ein
vorheriges Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH verlange, sowie anderer-
seits nur in Fillen ,,ersichtlicher Grenziiberschreitungen®.8’

In der Honeywell-Entscheidung®® wurde die Einschrinkung wiederholt, dass vor
Feststellung eines ultra-vires-Aktes die Sache dem EuGH vorzulegen sei, um
diesem Gelegenheit zur Auslegung der Vertrige sowie zur Entscheidung iiber die
Giiltigkeit von Sekundérrechtsakten zu geben. Zum anderen erfolgte eine weite-
re Relativierung der nach dem Lissabon-Urteil noch immer sehr weitreichende
(selbsteingerdumte) Priifungskompetenz: Eine ultra-vires-Kontrolle koénne nur
bei einem hinreichend qualifizierten Verstol gegen das Prinzip der begrenzten
Einzelermachtigung erfolgen, was nur bei offensichtlichen Kompetenzverstéfen
und einer strukturell bedeutsamen Verschiebung zu Lasten der Mitgliedstaaten
der Fall sei. Letztlich beansprucht das BVerfG eine derartige Letztentscheidungs-
kompetenz iiber die RechtméBigkeit von sekunddrem Unionsrecht folglich nur bei
einer willkiirlichen Auslegung des Unionsrechts durch den EuGH.®°

In einer vorldufigen Entscheidung®® zum OMT-Programm der Europdischen Zen-
tralbank hatte das BVerfG dann erstmals fiir Malnahmen eines européischen Or-
gans, ndmlich Beschliissen der EZB,%! ultra-vires-Akte angenommen, jedoch sei-
nen eigenen Vorgaben folgend zunichst ein Vorabentscheidungsverfahren beim
EuGH eingeleitet. Entsprechend der oben dargestellten groB3ziigigen Kompetenz-
kontrolle durch den EuGH konnte dieser allerdings auch hier keinen Verstol3 fest-
stellen.9? Aber auch das BVerfG hielt in seiner Folgeentscheidung®?® nicht an sei-
ner vorigen Ansicht fest: Zwar wiirden Malnahmen der Europdischen Union, die
ultra vires ergehen, das im Zustimmungsgesetz gemal Art. 23 Abs. 1 S. 2 GG nie-

Judgement of the German Federal Constitutional Court — New Guidance on the Limits of European Integrati-
on?, German Law Journal 11 (2010), S.367; P. C. Miiller-Graff, Das Karlsruher Lissabon-Urteil: Bedingun-
gen, Grenzen, Orakel und integrative Optionen, integration 4/2009, S. 331 ff.

86 BVerfG, Urteil v. 30.6.2009 — 2 BvE 2/08 (u.a.), BVerfGE 123, 267, 353 f. — Lissabon.

87 BVerfG, Urteil v. 30.6.2009 — 2 BVE 2/08 (u.a.), BVerfGE 123, 267, 353 f. — Lissabon; siche zum Lissabon-
Urteil kritisch C. D. Classen, Legitime Starkung des Bundestages oder verfassungsrechtliches Prokrustesbett?
— Zum Urteil des BVerfG zum Vertrag von Lissabon, JZ 2009, S. 881 ff.

88 BVerfG, Beschluss v. 6.7.2010 — 2 BvR 2661/06, BVerfGE 126, 286 — Honeywell.

89 Zur Kontrollvorbehalt nach der Honeywell-Entscheidung siehe R. Streinz, Der Kontrollvorbehalt des BVerfG
gegeniiber dem EuGH nach dem Lissabon-Urteil und dem Honeywell-Beschluss, in: Sachs/Siekmann
(Fn. 63), S.963 ff.; S. Potters/J. Traut, Die "Ultra-vires"-Kontrolle des BVerfG nach "Honeywell" — Neues
zum Kooperationsverhiltnis von BVerfG und EuGH?, EuZW 2011, S. 580 ff.; H.-D. Horn, Riigevorausset-
zungen fiir die Ultra-vires-Kontrolle von Rechtsakten der Européischen Union durch das Bundesverfassungs-
gericht, in: Bouffier/Horn/Poseck/Radtke/Safferling (Fn. 69), S. 215 ff.

90 BVerfG, Beschluss v. 14.1.2014 — 2 BvR 2728/13 (u.a.), BVerfGE 134, 366, Rn. 26 — OMT-Programm I;
sieche dazu H. Gétt, Die ultra vires-Riige nach dem OMT-Vorlagebeschluss des Bundesverfassungsgerichts,
EuR 2014, S. 514 ff.

91 Beschliisse des Rates der Europdischen Zentralbank (EZB) vom 06.09.2012 zu einer Reihe technischer Merk-
male der geldpolitischen Outright-Geschifte des Eurosystems an den Sekunddrmirkten fiir Staatsanleihen
(OMT-Beschliisse).

92 EuGH, Rs. C-62/14 (Gauweiler u.a.), ECLI:EU:C:2015:400.

93 BVerfG, Urteil v. 21.6.2016 — 2 BvR 2728/13 (u.a.), BVerfGE 142, 123 — OMT-Programm II; siche dazu F.
Heide, Quo vadis Ultra-vires? — Das abschieBende Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen OMT-Pro-
gramm, ZEuS 2016, S. 479 ff.
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dergelegte Integrationsprogramm verletzen,”* allerdings sei eine Entscheidung
des EuGH dann noch vom in Art. 19 Abs. 1 S.2 EUV erteilten Mandat gedeckt
und eine richterliche Rechtsfortbildung des EuGH zu respektieren, ,,wenn dieser
zu einer Auffassung gelangt, der sich mit gewichtigen Argumenten entgegentre-
ten lieBe, solange sie sich auf anerkannte methodische Grundsitze zuriickfiihren
ldsst und nicht objektiv willkiirlich erscheint*.®> Grenze ist hier erst der Art. 38
Abs. 1 GG, wenn dem Biirger also seine demokratischen Einflussmdglichkeiten
genommen wiirden.

cc) Kompetenzausiibung
aaa) Subsidiaritditsprinzip

Auch hinsichtlich des Subsidiaritétsprinzips will sich das BVerfG als Teil der u/-
tra-vires-Kontrolle eine Priifung vorbehalten, die sich folglich auf die Kompe-
tenzausiibung durch die Union bezieht.?® Dies ist insofern konsistent mit der
Rechtsprechung des BVerfG, als dass sie ,,Art. 23 Abs. 1 GG nicht nur auf die Ge-
staltung der Union durch kompetenziibertragende Akte der Mitgliedstaaten, son-
dern auch auf deren laufende Tatigkeit anwendet“.”” Allerdings wird man diesen
Priifanspruch als Reservekompetenz verstehen miissen, die nur in Féllen offen-
sichtlicher und schwerwiegender Verletzungen aktiviert wird.”®

bbb) Verhdltmismdpigkeitsprinzip

Im Hinblick auf das VerhidltnismaBigkeitsprinzip zeigte das BVerfG zuletzt in
einer europaweit viel beachteten und kontroversen Entscheidung® im Mai 2020,
dass es auch dieses zur Grundlage eines ultra-vires-Aktes machen will. In dieser
Entscheidung, die erneut ein EZB-Anleihekaufprogramm zum Gegenstand hat-
te,190 nahm das BVerfG erstmals letztentscheidend einen ultra-vires-Akt an und
stiitzte dabei die (angebliche) Kompetenziiberschreitung der EU auf das Verhilt-
nisméBigkeitsprinzip.'%! Der Vorwurf des BVerfG an die EU ist ein zweifacher:

94 BVerfG, Urteil v. 21.6.2016 — 2 BvR 2728/13 (u.a.), BVerfGE 142, 123, Rn. 143 — OMT-Programm II.

95 BVerfG, Urteil v. 21.6.2016 — 2 BvR 2728/13 (u.a.), BVerfGE 142, 123, Rn. 161 — OMT-Programm II.

96 BVerfG, Urteil v. 30.6.2009 — 2 BVE 2/08 (u.a.), BVerfGE 123, 267, 353 f. — Lissabon.

97 S. Kadelbach, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 5 EUV, Rn. 48.

98 8. Kadelbach, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Fn. 1), Art. 5 EUV, Rn. 48; R. Scholz, in: Maunz/Diirig
(Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 92. Ergénzungslieferung 2020, Art. 23 GG, Rn 40.

99 BVerfG, Urteil v. 5.5.2020 — 2 BvR 859/15 (u.a.), NJW 2020, 1647 = ZIP 2020, 966 — PSPP.

100 Es ging darin um das sog. Public Sector Asset Purchase Programme (PSPP); siche dazu und fiir einen Ver-
gleich zum OMT-Programm J. Fleischmann, EZB und EuGH im Ultra-Vires-Netz des BVerfG: Die Weitrei-
chenden Folgen des Urteils des BVerfG zum Public Sector Purchase Programme der EZB, Anglo-German
Law Journal 5 (2020), S. 30, 35 ff.

101 Vgl. fiir das VerhéltnisméaBigkeitsprinzip bereits H.-J. Hellwig, Die VerhéltnismaBigkeit als Hebel gegen die
Union, NJW 2020, S. 2497 ff.; C. Ohler, Verfassungswidrigkeit des Weiss-Urteils des EuGH und Verhiltnis-
maBigkeit des PSPP-Beschlusses der EZB, WuB 2020, S. 416 ff.; H. Siekmann, Gerichtliche Kontrolle der
Kaufe von Staatsanleihen durch das Eurosystem — Anmerkungen zum PSPP-Urteil des BVerfG vom
5.5.2020, EuZW 2020, S. 491, 493 ff.
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Einerseits soll die EZB durch eine unzureichende VerhéltnismaBigkeitspriifung,!02
andererseits der EuGH durch Nichteinschreiten gegen die EZB ihre Kompetenzen
iiberschritten haben, dessen Urteil ,,schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar*
und die Verkennung des Grundsatzes der VerhéltnismaBigkeit im Hinblick auf
die Auslegung der Vertrige ,,objektiv willkiirlich® und ,,methodisch nicht mehr
vertretbar* sei.!03

Zwar erscheint es nicht iiberzeugend, die Begriindung eines ultra-vires-Aktes
auf dieser Ebene bereits an der fehlenden Schutzrichtung des VerhiltnismaBig-
keitsprinzip zugunsten der Mitgliedstaaten scheitern zu lassen.!® Auch wurde
oben aufgezeigt, dass auch die europarechtliche Ausformung des Prinzips als
Priifungsstufe die Angemessenheit der Mallnahme fordert; dem BVerfG kann
folglich grundsitzlich nicht entgegengehalten werden, dass es seine Riige auf ein
Fehlen dieser Priifung stiitzt.!9 In der Kompetenzordnung der EU ist jedoch zwi-
schen der Kompetenz an sich einerseits sowie der Ausiibung dieser Kompetenz
andererseits zu unterscheiden. Das VerhiltnismaBigkeitsprinzip ist dem Wie, also
der Kompetenzausiibung zugeordnet. Zu diesem Punkt in der Priifung gelangt
man erst dann, wenn man eine grundsitzliche Kompetenz angenommen hat;
erst eine solche kann (un)verhdltnisméBig ausgeiibt werden. Es {iberzeugt daher
bereits im Grundsatz nicht, einen u/tra-vires-Akt auf Grundlage einer fehlerhaften
Kompetenzausiibung festzustellen.!% Ein derart weitgehender Kontrollanspruch,
der nicht nur die Kompetenz der EU an sich, sondern auch die Ausiibung dieser
Kompetenz umfasst, iiberzeugt im Ergebnis methodisch folglich nicht.!97 Diese
Kontrolle obliegt allein dem EuGH.

102 BVerfG, Urteil v. 5.5.2020 — 2 BvR 859/15 (u.a.), NJW 2020, 1647 = ZIP 2020, 966, Rn. 176 ff. — PSPP.

103 BVerfG, Urteil v. 5.5.2020 — 2 BvR 859/15 (u.a.), NJW 2020, 1647 = ZIP 2020, 966, Rn. 118 ff. — PSPP.

104 Ebenso M. Ludwigs, Die Konsequenzen des PSPP-Urteils fiir die Kompetenzordnung der EU, Berliner On-
line-Beitrdge zum Europarecht Nr. 122, 2020, S. 3 ff., abrufbar unter https://www.jura.fu-berlin.de/forschung
/europarecht/bob/berliner_online beitraege/Paper122-Ludwigs/BOB-122-Ludwigs.pdf (zuletzt abgerufen am
24.1.2021), der die doppelte Funktion der VerhiltnisméBigkeit im Unionsrecht betont.

105 So wohl I. Pernice, Machtspruch aus Karlsruhe: ,\Nicht verhéltnisméBig? — Nicht verbindlich? — Nicht zu
fassen...” — Zum PSPP-Urteil des BVerfG vom 5.5.2020, EuZW 2020, S. 508, 511 f., wonach die Priifung
der VerhéltnismaBigkeit ,,priméar anhand der Geeignetheit und der Erforderlichkeit der Maflnahme* zu erfol-
gen habe; dhnlich P. Meier-Beck, De iudicando ultra vires, EuZW 2020, S. 519, 523, wonach die Angemes-
senheit ,,jedenfalls nicht als stets notwendiger Schritt etabliert* sei.

106 So auch, C. Calliess, Konfrontation statt Kooperation zwischen BVerfG und EuGH? — Zu den Folgen des
Karlsruher PSPP-Urteils, NVwZ 2020, S. 897, 901; anders dagegen M. Ludwigs (Fn. 104), S. 3 ff., der eine
schematische Trennung zwischen Kompetenzabgrenzung und -ausiibung fiir nicht weiterfithrend halt und
eine unverhéltnisméBige Geldpolitik als kompetenzwidrige Geldpolitik und damit als w/tra vires im Sinne
der Kontrollvorbehalte-Judikatur ansieht.

107 Siehe fiir kritische Anmerkungen auch £ C. Mayer, Das PSPP-Urteil des BVerfG vom 5. Mai 2020 — Thesen
und Stellungnahme zur 6ffentlichen Anhérung, Deutscher Bundestag, Ausschuss fiir die Angelegenheiten
der Européischen Union, 2020, abrufbar unter https://www.bundestag.de/resource/blob/697586/cdf80251325
86d197288f57569776bff/mayer-data.pdf (zuletzt abgerufen am 24.1.2021), der in dem Urteil des BVerfG
eine Grenziiberschreitung und eigenen kompetenziiberschreitenden u/tra-vires-Akt sieht; C. D. Classen, Stel-
lungnahme zum Urteil des BVerfG vom 5.5.2020 fiir den Europaausschuss des Deutschen Bundestages,
2020, abrufbar unter https://www.bundestag.de/resource/blob/697486/68act7d191966b75d78bc7db9c92f6el
/Classen-data.pdf (zuletzt abgerufen am 24.1.2021), sieht ,,durchaus berechtigte Fundamentalkritik am Urteil
des EuGH®, erkennt aber an, dass die gerichtliche Kontrolle insbesondere der 6konomisch geprégten Kom-
petenzen der EZB funktionale Grenzen hat; ebenfalls sehr kritisch: J. Dietze/M. Kellerbauer/M. Klamert et
al., Europa — Quo vadis? — Ein kritischer Kommentar zum EZB-Urteil des BVerfG, EuZW 2020, S. 525 ff.,
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Im Ubrigen widerspricht eine solche Kontrolle auch den oben beschriebenen en-
gen und strengen (materiellen)!%® Grenzen der Honeywell-Entscheidung, welche
auf eine ,,europafreundliche[...] Selbstbindung des BVerfG zur Zuriickhaltung,
(der) Wahrung von Aufgabe und Stellung des EuGH, (der) Respektierung der uni-
onseigenen Methoden (sowie) Europarechtsfreundlichkeit“,!%? die besonders auch
in der europafreundlichen Grundaussage des Grundgesetzes angelegt sind, fulen.

ITI. Abschlielende Zusammenfassung und Fazit

Die Kompetenzordnung der Européischen Union ist in der Verfassungsstruktur
der europiischen Vertrage differenziert geregelt, bedarf jedoch im Detail einer
klaren gerichtlichen Kontrolle, um eine eindeutige Abgrenzung der Zustindig-
keiten zwischen EU und Mitgliedstaaten zu erreichen. Der EuGH nimmt seine
Kontrollbefugnisse hinsichtlich dieser Ordnung nur sehr zuriickhaltend wabhr.
Wenn auch eine immer tiefergehende europiische Integration grundsétzlich wiin-
schens- und begriiBenswert ist, sind fiir das Voranbringen dieser Integration
andere EU-Organe zustindig; dem EuGH obliegt nur deren Kontrolle. Deshalb
ist eine derart weite Auslegung der bestehenden Kompetenznormen sowie der
Kompetenzausiibungsregeln kritikwiirdig. Dieses Kontrollvakuum versucht das
Bundesverfassungsgericht zunehmend zu fiillen, indem es zunédchst iiberhaupt
eine ultra-vires-Kontrolle entwickelte, um ,,die Dynamik der Integration mit den
Mitteln des deutschen Verfassungsrechts einzufangen®.!10 Trotz dieser — flr die
Grundsétze des Europarechts gefdhrlichen — Hintertiir, eine solche Priifung (not-
falls) vornehmen zu wollen, hatte das BVerfG materiell hohe Anforderungen
formuliert, die an einen ultra-vires-Akt zu stellen sind. Blieb es sich schon bei
seinem ersten OMT-Beschluss dieser Linie nicht mehr ganz treu, hat es seine
Zustandigkeit im neuesten PSPP-Urteil endgiiltig tiberspannt und ,,das Kooperati-
onsverhéltnis erschiittert. 111

Dieser Auffassung ist auch die Europdische Kommission, die im Juni 2021 ge-
gen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren wegen VerstoBes gegen den

halten das Urteil fiir ,,schwer nachvollziehbar®; B. W. Wegener, Karlsruher Unheil — Das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 (2 BvR 859/15) in Sachen Staatsanleihekéufe der Europdischen Zen-
tralbank, EuR 2020, S. 347 ff.; anders dagegen M. PiefSkalla, Das BVerfG-Urteil zum Staatsanleihekaufpro-
gramm der EZB: Eine wichtige rote Linie, EuZW 2020, S. 538 ff.; S. Simon/H. Rathke, ,,Schlechterdings
nicht mehr nachvollziehbar* — Warum?, EuZW 2020, S. 500 ff., wonach das Urteil im Ergebnis iiberzeugend,
jedoch nicht hinreichend bzw. richtig begriindet sei.

108 In seiner Wortwahl sei das BVerfG formal dem Honeywell-Urteil gefolgt, die materielle Begriindung tiber-
zeuge dagegen nicht, so C. Calliess (Fn. 106), S. 897, 901.

109 FE C. Mayer, Der Ultra vires-Akt, JZ 2020, S. 725, 730.

110 C. D. Classen (Fn. 87), S. 881, 889.

111 R. Hofmann/A. Heger, Das Selbstverstindnis des Bundesverfassungsgerichts als Hiiter des Kompetenzver-
hiltnisses zwischen der Europdischen Union und Deutschland, EuGRZ 2020, S. 176 ff.; M. Ludwigs, Scher-
benhaufen oder Chance? — Zwolf Thesen zum PSPP-Urteil des BVerfG vom 5.5.2020, EuZW 2020, S. 530f.,
meint, ein solches Kooperationsverhiltnis habe nie existiert; fiir kooperative Wege aus der durch das PSPP-
Urteil geschaffenen Lage siche 7. M. J. Mollers, Das PSPP-Urteil des BVerfG und die Européische Rechts-
union — Drei Wege aus der Sackgasse, EuZW 2020, S. 503 ff.
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Vorrang des EU-Rechts und einer damit verbundenen Verletzung fundamentaler
Prinzipien einleitete,!1? das die deutsche Bundesregierung in ihrer Stellungnahme
jedoch flir unbegriindet halt.!13 Im Gegenzug schligt sie der Kommission im Sin-
ne einer Deeskalation des Konflikts einen neuen ,,strukturierten gerichtlichen Dia-
log zwischen dem Européischen Gerichtshof und den Hochst- und Verfassungsge-
richten der Mitgliedstaaten* vor.!'* Es wird sich zeigen, wie sich einerseits die
EU-Kommission in diesem konkreten Verfahren weiter verhilt sowie andererseits
wie die Union insgesamt (namentlich ihre Organe einschlielich des EuGH), aber
auch das BVerfG selbst in Zukunft mit diesen Entwicklungen umgehen werden.
Es wird jedoch ein weiteres Mal deutlich, dass die Fragen um die Kompetenzord-
nung der Europiischen Union nichts an ihrer Dynamik verloren haben und auch
in Zukunft genauer Betrachtung und Beobachtung bediirfen.

112 Europdische Kommission, Vorrang des EU-Rechts: Kommission leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen
Deutschland ein, 9.6.2021, https://ec.europa.cu/germany/news/20210609-vertragsverletzungsverfahren de
(zuletzt abgerufen am 24.8.2021); zur Moglichkeit eines Vertragsverletzungsverfahrens bereits P. Hilpold,
Ein EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen des PSPP-Urteils? — Eine Abwigung von
Fiir und Wider, EWS 2020, S. 181 ff.; M. Ludwigs/P. Sikora, Vertragsverletzung durch Verfassungsgerichts-
urteil?, EWS 2020, Die erste Seite; S. Poli/R. Cisotta, The German Federal Constitutional Court's Exercise
of Ultra Vires Review and the Possibility to Open an Infringement Action for the Commission, German L.J.
1078 (2020).

113 P Kapern, Regierung hdlt EU-Verfahren fiir unbegriindet, 12.8.2021, https://www.deutschlandfunk.de/ver
tragsverletzungsverfahren-regierung-haelt-eu-verfahren.1773.de.html?dram:article_id=501581 (zuletzt
abgerufen am 24.8.2021).

114 W. Mussler, Blo keine Eskalation, 10.8.2021, https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/bundesregierung-besch
wichtigt-eu-kommission-im-ezb-streit-17479126.html (zuletzt abgerufen am 24.8.2021).

73.217.25, am 23.04,2026, 07:24:05. © Inhak
mit, far oder I-Madellen oder Generativen Sprachmodellen.



https://doi.org/10.5771%2F0531-2485-2021-5-551

	I. Kompetenzordnung der Europäischen Union
	1. Kompetenzen der Europäischen Union
	a) Kompetenzbegründung
	aa) Übertragung von Kompetenzen durch die Mitgliedstaaten auf die EU
	bb) Kategorisierung der Zuständigkeitsbereiche

	b) Kompetenzausübung
	aa) Subsidiaritätsprinzip
	bb) Verhältnismäßigkeitsprinzip


	2. Kompetenzen der Mitgliedstaaten
	a) Verbleibende Kompetenzen in Abgrenzung zur EU
	b) Auswirkungen der Kompetenzordnung der Europäischen Union auf die Mitgliedstaaten


	II. Gerichtliche Kontrolle der Kompetenzordnung
	1. EuGH
	a) Zuständigkeit
	b) Inhaltliche Kontrolle
	aa) Prüfungsmaßstab
	bb) Kompetenznorm
	cc) Kompetenzausübung
	aaa) Subsidiaritätsprinzip
	bbb) Verhältnismäßigkeitsprinzip



	2. Nationale Gerichte
	a) Zuständigkeit
	b) Inhaltliche Kontrolle
	aa) Prüfungsmaßstab
	bb) Kompetenznorm
	cc) Kompetenzausübung
	aaa) Subsidiaritätsprinzip
	bbb) Verhältnismäßigkeitsprinzip




	III. Abschließende Zusammenfassung und Fazit

